
Grünpfeil für den Radverkehr:
Vom Versuch zur Dauerlösung in der Stadt Bamberg



Modellstadt Grünpfeil für Radfahrende

2017 
Bewerbung als Modellstadt für das Forschungsprojekt der BASt:
„Pilotversuch des Rechtsabbiegens von Rad Fahrenden bei Rot“

2018
 Auswahl von 9 Modellstädten bundesweit (in BY München und Bamberg)

 Definition Einsatz- wie Ausschlusskriterien (z.B. Vor-/ Nachläufe bei LSA) zur 
Vorauswahl von Knotenpunkten 

 BASt-Workshop zur Auswahl der Pilotstellen nach Kategorien 
(Radverkehrsführung bei Zu-/ Ausfahrt, zul. Höchstgeschwindigkeit etc.)

 Bekanntmachung Stadt Bamberg als Testkommune, Federführung bei 
Verkehrsbehörde

 Vorher-Erhebung an final ausgewählten Knoten
(TU Dresden mit PTV Stuttgart im Auftrag der BASt)



Ende Januar 2019
Anbringen der Grünpfeile an 
ausgewählten Zufahrten

Modellstadt Grünpfeil für Radfahrende



2019
01   VRAO und Anbringen der Grünpfeile an ausgewählten  
 Zufahrten
02 – 04 Eingewöhnungsphase
05 – 07 Nachher-Erhebung an allen Pilotstellen

01/2020  Ende Pilotversuch

Fazit der Teilnahme als Modellstadt:

 Großes mediales Echo
 Geringe Kosten für 5 Verkehrszeichen und Montage
 Geringer begleitender Personalaufwand vor Ort durch sehr gute 

Projektleitung der BASt und den beauftragten Büros

Modellstadt Grünpfeil für Radfahrende



Modellversuch Rad-Grünpfeile – Evaluierung BAST

 Ausführliche Beschreibung des Pilotversuches und Zusammenfassung der 
Ergebnisse und Empfehlungen unter:

Berichte der BASt Heft V 355

V 355 Pilotversuch des Rechtsabbiegens von Rad Fahrenden bei Rot

https://bast.opus.hbz-nrw.de/opus45-bast/frontdoor/deliver/index/docId/2594/file/V355+BF+Gesamtversion.pdf


StVO und VwV zu Grünpfeil für Radfahrende

2020

 StVO-Novelle am 28.04.2020 in Kraft getreten mit Aufnahme des Verkehrszeichen 721 Grünpfeilschild mit Beschränkung 
auf den Radverkehr

2021

 VwV am 08.11.2021 in Kraft getreten

Erst Verwaltungsvorschrift zur neuen Straßenverkehrsordnung definiert die genauen Einsatzkriterien des 
Verkehrszeichen 721 Grünpfeilschild mit Beschränkung auf den Radverkehr

 Auswirkung auf Pilotversuch Bamberg:
Die 5 angeordneten Grünpfeile dürfen auch nach der Testphase bis zum Erlass der VwV-StVO bestehen bleiben



VwV-StVO in der Fassung vom 08.11.2021 (BAnz AT 15.11.2021 B1) 

Zu § 37 Wechsellichtzeichen, Dauerlichtzeichen und Grünpfeil 

   XI. Grünpfeil     XII. Grünpfeile für den Radverkehr 

Verkehrszeichen 720 
Grünpfeilschild

Verkehrszeichen 721 Grünpfeilschild 
mit Beschränkung auf den Radverkehr

8 Ausschlusskriterien

Prüfkriterium

Beobachtung 
Unfallgeschehen

Einsatzkriterium: Sicht! zusätzliche 3 Ausschlusskriterien

Prüfkriterium
Hinweis



Einsatz-, Ausschluss- und Prüfkriterien

1. Einsatzkriterium:
Ausreichende Sicht auf Fußgänger- und Fahrzeugverkehr der freigegebenen Verkehrsrichtungen, um die erforderliche Sorgfaltspflicht zu erfüllen.

2. Ausschlusskriterien:
1. dem entgegenkommenden Verkehr ein konfliktfreies Abbiegen nach links signalisiert wird, 
2. für den entgegenkommenden Linksabbieger der grüne Pfeil gemäß § 37 Abs. 2 Nr. 1 Satz 4 verwendet wird,  
3. wenn Pfeile in den für den Rechtsabbieger gültigen Lichtzeichen die Fahrtrichtung vorschreiben,  
4. beim Rechtsabbiegen Gleise von Schienenfahrzeugen gekreuzt oder befahren werden müssen,  
5. der freigegebene Fahrradverkehr auf dem zu kreuzenden Radweg für beide Richtungen zugelassen ist oder der Fahrradverkehr trotz Verbotes in 

der Gegenrichtung in erheblichem Umfang stattfindet und durch geeignete Maßnahmen nicht ausreichend eingeschränkt werden kann  
6. für das Rechtsabbiegen mehrere markierte Fahrstreifen zur Verfügung stehen,  
7. die Lichtzeichenanlage überwiegend der Schulwegsicherung dient oder  
8. sich im unmittelbaren Bereich des rechtsabbiegenden Fahrverkehrs eine Aufstellfläche für das Linksabbiegen mit indirekter Radverkehrsführung 

befindet.
9. bei allgemein hohem Radverkehrsaufkommen der Anteil des geradeaus fahrenden Radverkehrs den Anteil des nach rechts abbiegenden 

Radverkehrs erheblich übersteigt und die Verkehrsfläche ein sicheres Überholen des wartenden Radverkehrs nicht gewährleistet oder  
10. der nach rechts abbiegende Radverkehr in der Knotenpunktzufahrt auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg (Zeichen 240) oder einem für den 

Radverkehr freigegebenen Gehweg geführt wird (Zeichen 239 in Verbindung mit Zusatzzeichen 1022-10).
11. Eine gemeinsame Anordnung von Zeichen 720 und Zeichen 721 ist unzulässig, wenn der Radverkehr auf einem am rechten Fahrbahnrand 

befindlichen Radfahrstreifen, einem Schutzstreifen für den Radverkehr oder einem straßenbegleitenden, nicht abgesetzten, baulich angelegten 
Radweg geführt wird und der Radverkehr die Lichtzeichen für den Fahrverkehr zu beachten hat.



Einsatz-, Ausschluss- und Prüfkriterien

3. Prüfkriterien:
1.  An Kreuzungen und Einmündungen, die häufig von seh- oder gehbehinderten Personen überquert werden, soll die Grünpfeil-Regelung nicht 

angewandt werden. Ist sie ausnahmsweise an Kreuzungen oder Einmündungen erforderlich, die häufig von Blinden oder Sehbehinderten 
überquert werden, so sind Lichtzeichenanlagen dort mit akustischen oder anderen geeigneten Zusatzeinrichtungen auszustatten.

2. Befindet sich in der Straße, in die eingebogen wird, ein baulich angelegter Radweg, muss dieser deutlich von dem daneben befindlichen Gehweg 
abgegrenzt sein. Warteflächen für zu Fuß Gehende müssen über eine hinreichende Größe verfügen. Entsprechendes gilt bei Vorliegen eines 
getrennten Rad- und Gehweges (Zeichen 241).

4. Beobachtung Unfallgeschehen:
Für Knotenpunktzufahrten mit Grünpfeil ist das Unfallgeschehen regelmäßig mindestens anhand von Unfallsteckkarten auszuwerten. Im Falle einer 
Häufung von Unfällen, bei denen der Grünpfeil ein unfallbegünstigender Faktor war, ist der Grünpfeil zu entfernen, soweit nicht verkehrstechnische 
Verbesserungen möglich sind. Eine Unfallhäufung liegt in der Regel vor, wenn in einem Zeitraum von drei Jahren zwei oder mehr Unfälle mit 
Personenschaden, drei Unfälle mit schwerwiegendem oder fünf Unfälle mit geringfügigem Verkehrsverstoß geschehen sind.

5. Hinweise:
 Zeichen 721 ist grundsätzlich am Hauptsignalgeber anzubringen. Sind besondere Lichtzeichen für den Radverkehr vorhanden, soll Zeichen 721 am 
Signalgeber für den Radverkehr angebracht werden, wenn hierdurch der Fußverkehr nicht gefährdet wird.

 



Schritt 1: Betrachtung aller LSA-geregelten Knotenpunkte 

Anzahl LSA in Bamberg:  107
davon reine Fußgänger-LSA:  14
Sonder-LSA:   1

 Zu prüfende Lichtsignalanlagen: 92

Systematische Umsetzung Rad-Grünpfeile 



Schritt 2: Erstellen Checkliste (Excel-Tabelle)

 nach LSA-Nr. /Standort
 LSA-Signalgeber: bis zu 4 mögliche Rechtsabbiegepfeile 

pro Standort
 Bewertung nach den Einsatz-/ Ausschluss-/ Prüfkriterien

anhand der einzelnen Signalpläne durch die 
Verkehrsbehörde

Systematische Umsetzung Rad-Grünpfeile 

XX

X



Schritt 3: Vorschlagsliste für Grünpfeile Z 721

 Abstimmung Verkehrsbehörde mit Radverkehrsbeauftragter von ca. 130 Grünpfeilen
 Überlegungen zur Gewichtung / Reihenfolge der Anordnung bzw. Umsetzung, z.B. zuerst entlang von 

einer Cityroute
 Verkehrsrechtliche Anhörung der gesamten Vorschlagsliste

03/2023
 Verkehrsrechtliche Anordnung 

von 125 Grünpfeilen für Radfahrende
 incl. dauerhaft verkehrsrechtlich angeordnete

Pilot-Grünpfeile

Systematische Umsetzung Rad-Grünpfeile 



Systematische Umsetzung Rad-Grünpfeile 

Schritt 4: Umsetzung von 120 neuen Rad-Grünpfeilen an 56 Kreuzungen

04-11/2023
 Kostenschätzung Material (Verkehrszeichen, Halterungen plus Kleinmaterial) und Personalaufwand
 Anfrage von Angeboten
 Externe Beauftragung (Kosten ca. 45.000 Euro)

12/2023
 Auftragsvergabe 

2024
 Umsetzung der ersten Standorte im Frühjahr 2024
 Zeitliche Verzögerung durch Nachbesserungen 

(Anpassung der vorhandenen Beschilderung um Platz für zusätzliche Rad-Grünpfeile zu schaffen)

2025
 Endgültige Fertigstellung im März 2025



Systematische Umsetzung Rad-Grünpfeile 

Schritt 4: Umsetzung von 120 neuen Rad-Grünpfeilen an 56 Kreuzungen

Erfahrungen bei der Umsetzung:
 Externe Beauftragung – hoher Abstimmungsbedarf
 Herausforderungen bei der Montage:

- zum Teil kein Platz für Rad-Grünpfeile
- bestehende Beschilderung verdeckt, zuerst Umbau 
- LSA-Radardetektoren betroffen, Umbau

 Durchführung von Ortsterminen zur Festlegung der Mikro-Standorte
für das Anbringen der Rad-Grünpfeile
zuerst hoher Zeit- und Verwaltungsaufwand, aber Zeitersparnis bei der Montage

 evtl. stufenweise Einführung

Einfache 
Standardfälle



Systematische Umsetzung 

Erfahrungen bei der Umsetzung - bauliche Herausforderungen:



Systematische Umsetzung 

Erfahrungen bei der Umsetzung - bauliche Herausforderungen:

Spezielle Konsolen und individuelle Halterungen  erforderlich 

vorher nachher



Systematische Umsetzung 

Erfahrungen bei der Umsetzung - bauliche Herausforderungen:

 Gefahr von Verdecken der Radar-Detektoren
 zur LSA-Steuerung:



Systematische Umsetzung Rad-Grünpfeile 

Schritt 4: Umsetzung von 120 neuen Rad-Grünpfeilen an 56 Kreuzungen

 5 Rad-Grünpfeile sind nicht realisiert worden:

 3 x Verkehrszeichen überflüssig, da LSA nicht für Radfahrende regelt (LSA-Mast steht links vom 
Radweg), auch ohne Z 721 ist Rechtsabbiegen mit Sorgfaltspflicht möglich

 2 x baulich nicht möglich, kein Platz am LSA-Mast

Technisch nicht möglich 



Systematische Umsetzung 

Erfahrungen bei der Umsetzung – Verwechslungsgefahr:

 Verwechslung mit der Radwegweisung 
 teilweise Umhängen der Zwischenwegweiser 

von Radrouten erforderlich



Systematische Umsetzung 

Übersicht realisierte Grünpfeile Stand 05/2025

 Grundlage Datenbank (KIV Kommunale Inventarverwaltung) der beauftragten Schilderfirma



Gute Gründe für das Anbringen von Rad-Grünpfeilen

 Erhöhung Attraktivität des Radverkehrs durch Reduzierung von Wartezeiten an LSAen
BASt-Studie: bei Rot ankommenden und regelkonform rechtsabbiegenden Radfahrenden wurde ein mittlerer Wartezeitgewinn von ca. 4 
Sekunden ermittelt

 Legalisierung von realem Verkehrsverhalten
BASt-Studie: Mit Grünpfeil biegen etwas mehr Radfahrende bei Rot ab (92 %) als ohne (81 %). 

 Sicherheitsgewinn für Fußgängerinnen und Fußgänger 
BASt-Studie: Der Anteil der Gehwegnutzung von Radfahrenden beim Rechtsabbiegen bei Rot hat mit Einführung der Grünpfeil-Regelung 
abgenommen.  

 Sicherheitsgewinn für Radverkehr
 Konflikte zwischen bei Grün nach rechts gemeinsam abbiegendem Kfz- und Radverkehr werden verringert. Beim Grünpfeil müssen Radfahrende 

nicht mehr auf die gleiche Grünphase wie der Autoverkehr warten, sodass diese Unfallursache deutlich weniger wahrscheinlich auftritt. 

 Kfz-Verkehr: 
Erhöhung der Leistungsfähigkeit am Knoten bei starkem rechtsabbiegenden Radverkehrsaufkommen

Voraussetzung richtiges Verhalten:
Wie bei einem Stoppschild, nach einem kurzen Halt an der roten Ampel rechts abbiegen, wenn man die Vorfahrt gewährt und der 
Verkehr das sichere Abbiegen zulässt.



Fazit

Positive Bilanz

 Die VwV-Kriterien für die Anbringung von Rad-Grünpfeilen sind vielseitig

 Systematische Untersuchung ist anfangs aufwändig, insgesamt gesehen verkürzt es jedoch den 
Abstimmungsprozess

 Die Montage der Grünpfeile war teilweise komplexer als gedacht

 bisher keine Unfälle bekannt, regelmäßige Auswertung des Unfallgeschehen (VwV)  

 relativ kostengünstige Maßnahme zur Radverkehrsförderung an Knoten



Vielen Dank!


